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1. E-Rechnungspflicht ab 2025
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Warum?

Wirtschaftliche Faktoren:

➢ Reduzierung der Bearbeitungszeiten werden ermöglicht, sofern 

Prozesse auf E-Rechnung 

angepasst sind

➢ Umfangreiche Einführung: Gilt für fast alle 

steuerpflichtigen inländischen Business to Business (B2B) Umsätze
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Warum?

Fiskalische Faktoren:

➢ Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges:

EU-Mehrwertsteuerreform VAT in the Digital Age (ViDA)

Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter

➢ Anpassung der europäischen und deutschen Gesetzgebung
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ViDA-Richtlinie (EU)

insbesondere:

➢ Einführung eines elektronischen Meldesystems mit verpflichtenden 

elektronischen Rechnungen (E-Invoicing)

➢ Voraussichtlich 

➢ ab 01.07.2030 für innergemeinschaftliche B2B Transaktionen

➢ „digitales Echtzeit-Reporting“
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„Wachstumschancen“-Gesetz 2024 (Deutschland)

➢ Empfangspflicht ab 01.01.2025 

zwischen inländischen Unternehmern 

(=die Ausstellung einer E-Rechnung auch ohne Zustimmung des 

Empfängers)

➢ Versandpflicht mit Übergangsregelungen bis 31.12.2027

➢ Vorbereitung auf elektronisches Meldesystem, 

das „zu einem späteren Zeitpunkt“ gesetzlich eingeführt wird
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Meilensteine der Entwicklung der E-Rechnung in Deutschland

2014 2017 2018 … 2023 2024 2025 2026 2027 2028  

Verabschiedung

EU-Richtlinie 2014/55/EU

Schrittweise Verpflichtung zur E-Rg 

im öffentlichen Auftragswesen

Bund und schrittweise auf 

Länderebene

Einführung der E-Rechnungspflicht im 

B2B Bereich in Deutschland

Referentenentwurf

WC-Gesetz

Ab 01.01.2028 mit 

bestimmten 

Ausnahmen nur 

noch E-Rechnung 

zulässig 

ab 01.01.2025 Empfang muss ermöglicht werden

Übergangsregelungen
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Versandpflicht E-Rg (spätestens ab 2028)

Bspw.
B2C

Bspw. steuerfreie 
Grundstücksvermietung

Kleinbetragsrechnung 
(bis 250,00 €) oder
Fahrausweise oder
Kleinunternehmer
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Mögliche Rechnungsformate / Übergangsregelungen B2B

Jahr 2024 2025 2026 2027 2028

Sonstige 

Rechnung

Papier

Erlaubt Erlaubt,

auch ohne 

Zustimmung

Erlaubt,

auch ohne 

Zustimmung

Nur, wenn 

Umsatz 2026 

max. bis 800 T€

Nicht erlaubt

Sonstige 

Rechnung

bspw. PDF

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Nur, wenn 

Umsatz 2026 

max. bis 800 T€

Nicht erlaubt

Sonstige 

Rechnung

bspw. EDI

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Nicht erlaubt

E-Rechnung

EN16931

Erlaubt,

aber nur mit 

Zustimmung

Erlaubt,

auch ohne 

Zustimmung

Erlaubt,

auch ohne 

Zustimmung

Erlaubt,

auch ohne 

Zustimmung

Nur noch E-Rg
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Aufbewahrungspflicht wie bisher

Belege sind grundsätzlich so aufzubewahren wie sie 

eingehen oder in Umlauf gebracht werden 

(üblicherweise keine Formatänderung)
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Elektronische Rechnung = 

Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, 

übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht.

Das strukturierte elektronische Format muss der Norm EN16931 entsprechen 
(gemäß Richtlinie 2014/55/EU) oder interoperabel sein.
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ZUGFeRD (Zentraler User Guide Forum elektronische Rechnung Deutschland)
Kombiniert PDF-Dokument der Rechnung mit integrierter Rechnungsdatei im XML-Format.
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Sonstige Rechnung

Papier, 

„bloßes“ PDF, 

anderes elektronisches Format,

nicht Normkonform

Elektronische Rechnung

strukturierter

Datensatz (XML)

z.B.: X-Rechnung

EN 

16931

konform

Hybrid Format

Datensatz (XML) +

Belegbild (PDF)

z.B.: ZUGFeRD 2.x
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3. Prozesslandschaft – Empfang der E-Rechnung
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➢ E-Rechnung empfangen (Mindestanforderung)

➢ Grundsätzlich genügt eine E-Mailadresse 

oder bspw. als Download in einem Portal

➢ Extra Programm um den strukturierten Datensatz anzuzeigen

➢ Kostenlose Lösung zum bloßen anzeigen bspw.:

Quba Viewer (www.quba-viewer.org, open source)

➢ Besser: Softwarelösung die die strukturierten Daten in den 

Beleg- und Zahlungsprozess integriert
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➢ Branchenspezifische Lösung

➢ Achtung: 

Teilweise hohe Umstellungsgebühr & zusätzlich hohe monatliche 

Gebühr gefordert - jedoch: ab 2028  müssten die Anbieter sowieso 

eine brauchbare Lösung zur Rechnungsschreibung anbieten

➢ Kostenlose Lösung

➢ Bspw. PDF24, in der Rechnungsschreibung aber aufwendig
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➢ Branchen unabhängige Lösung

➢ Insbesondere weitere Prozessschritte bei der Auswahl 

berücksichtigen (z.B.: Rücksprache mit Steuerberater)

➢ Beispiel: Branchen unabhängige Lösungen

➢ DATEV Auftragswesen next

➢ DATEV E-Rechnungsplattform

➢ easybill

➢ Lexware

➢ Addison E-Rechnungsgenerator (in Arbeit)

➢ Agenda InvoiceHub



DATEV-Cloud

DATEV 
Unternehmen

online

Unternehmer /
Mitarbeiter

Belege und Dokumente

3. Prozesslandschaft – Beispiel DATEV Unternehmen Online

Elektronische Rechnung19

■ DATEV Upload online

■ DATEV Upload Mail

■ DATEV Upload mobil

■ DATEV Belegtransfer

■ DATEV Datenservices

Mögliche Anwendungen (auszugsweise):

Belegprüfung

Zahlungsverkehr

übersichtliche 

Archivierung

Diverse 

Auswertungen

Ggf. Angebote, 

E-Rechnungen etc. 

erstellen



3. Prozesslandschaft – Beispiel DATEV Unternehmen Online

Elektronische Rechnungen20

Beispiel Zahlungsprozess,
Vorbelegung der 
Überweisungsdaten

▪ Bei E-Rechnung werden 
die Belegdaten 
vollständig erkannt,
ansonsten lediglich 
OCR-Texterkennung
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3. Prozesslandschaft – Beispiel DATEV E-Rechnungsplattform
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➢ DATEV E-Rechnungsplattform

https://e-rechnungsplattform.datev.de/

➢ Empfang, Validierung und Visualisierung der E-

Rechnung

Ab Sommer 2025 Bepreisung berücksichtigen!

➢ Versand von E-Rechnungen (derzeit 5,00 €/Jahr)

aber aufwendige Einzelerfassung

https://e-rechnungsplattform.datev.de/
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4. Handlungsempfehlungen
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➢ Man kann, muss aber nicht der erste sein, der E-Rechnungen 

versendet (teilweise „Kinderkrankheiten“ mancher Softwarelösungen)

➢ Man kann, sollte aber nicht der letzte sein, der den 

E-Rechnungsprozess umstellt (Chancen nutzen)

➢ Wichtig ist ein durchdachtes und mit allen Beteiligten abgestimmtes 

Konzept über den reinen Rechnungsprozess hinaus

➢ Analyse der Bedürfnisse und Potentiale

➢ ZUGFeRD ermöglicht einheitlichen Prozess (B2B & B2C)
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5. Fragen
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➢ Fragen & Diskussionsrunde

Präsentation abrufbar unter: www.mueller-schuebel.de/eRg

FAQ: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html


